
Amtsblatt für den Landkreis Starnberg Nr. 5

Freitag, 4. Februar 2005

INHALT:
• Vollzug des Fleischhygienegesetzes
• Bekanntmachung des Zweckverbandes zur Abwasserbeseitigung Ammer-

see-Ost; Haushaltssatzung und Haushaltsplan des Zweckverbandes zur Ab-
wasserbeseitigung Ammersee-Ost für das Haushaltsjahr 2005

• Bekanntmachung des Abfallwirtschaftsverbandes; Kompostieranlage Ha-
dorf Öffnungszeiten

Vollzug des Fleischhygienegesetzes

Ab sofort ist die amtliche Tierärztin, Frau Dr. Heide Quitzow-Fetscher, 82319
Starnberg-Perchting, Blumenau 4, unter der Telefonnummer

0 81 51 - 1 38 73
zu erreichen.

LANDRATSAMT STARNBERG
Heinrich F r e y , Landrat

Bekanntmachung des Zweckverbandes zur
Abwasserbeseitigung Ammersee-Ost

Haushaltssatzung und Haushaltsplan
des Zweckverbandes zur Abwasserbeseitigung Ammersee-Ost

für das Haushaltsjahr  2005

Aufgrund des Art. 63 ff der Gemeindeordnung in Verbindung mit den Art.
23, 27 und 41 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit vom 12.
Juli 1966 (GVBl.S 218 ber. S 314) erlässt die Verbandsversammlung fol-
gende

HAUSHALTSSATZUNG:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr  2005 wird
hiermit festgesetzt; er schließt
im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit € 3.691.200
und
im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit € 3.328.000
ab.

§ 2
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
werden nicht festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festge-
setzt.

§ 4
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausga-
ben nach dem Haushaltsplan wird auf € 1.000.000 festgesetzt.

§ 5
Verbandsumlagen werden nicht erhoben.

§ 6
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2005 in Kraft.

Herrsching, den 21.1.2005

ZWECKVERBAND ZUR
ABWASSERBESEITIGUNG AMMERSEE-OST

Wolfram G u m , Verbandsvorsitzender

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2005 lie-
gen während des ganzen Jahres innerhalb der allgemeinen Geschäftszeiten
beim Zweckverband zur Abwasserbeseitigung Ammersee-Ost in Herrsching,
Mitterweg 1, zur Einsicht bereit.

Bekanntmachung des Abfallwirtschaftsverbandes

Kompostieranlage Hadorf, im Januar und Februar jeden
Montag und Mittwoch geschlossen

Die Kompostieranlage Hadorf hat im Januar und Februar 2005 jeden Mon-
tag und Mittwoch geschlossen. Der AWISTA reagiert damit auf niedrige Kun-
denfrequenz und die saisonal bedingt geringen angelieferten Grüngutmen-
gen. Alle Kunden werden gebeten, die Anlage am Dienstag, Donnerstag oder
Freitag anzufahren. Die Anlage hat an diesen Tagen von 8.15 bis 12.00 Uhr
und von 12.30 bis 15.30 Uhr geöffnet. 
Für Fragen stehen die Mitarbeiter/-innen des AWISTA unter Telefonnum-
mer 08151 2726 0 zur Verfügung oder im Internet: www: awista-starnberg.de.

Beratungsstelle 
für Suchtkranke und 

Angehörige
im Gesundheitsamt, 82319 Starnberg,

Dampfschiffstraße 2a

Wir bieten an:

Beratung über Behandlungsmöglichkeiten,

Vermittlung von ambulanten und stationären Hilfen,

Nachsorge, Wiedereingliederungshilfe,

Familienberatungen, Gruppen- und Einzelgespräche.

Auf Wunsch auch anonym.

Bitte Terminvereinbarung 
unter Telefon

(08151) 148-900

Staatlich anerkannte

Beratungsstelle für 
Schwangerschaftsfragen

im Gesundheitsamt, 82319 Starnberg,
Dampfschiffstraße 2a

Wir bieten an:
Schwangerschaftskonfliktberatung gem. § 219 StGB,
Allgemeine Beratungen in Schwangerschaftsfragen,

Beratungen über finanzielle Hilfen,
z. B. Landesstiftungen.

Bitte Terminvereinbarung
unter Telefon (08151) 148-920 oder 148-900 

Kinder-, Jugend- und
Familienberatungsstelle
des Landkreises 
Starnberg

Hilfe für Familien, Elternpaare, Jugendliche und
Kinder bei Schwierigkeiten:

• in der Erziehung

• in der Partnerschaft

• bei schulischen Schwierigkeiten der Kinder

• bei Ablösungsproblemen von Jugendlichen

Alle Mitarbeiter unterliegen der Schweigepflicht.
Die Beratung ist kostenlos.

Kurzzeitpflege
Zur Entlastung der häuslichen Pflege
bieten die Altenpflegeeinrichtungen des
Landkreises Kurzzeitpflege für die Dauer
von bis zu 4 Wochen an.

Informationsmaterial über Kurzzeitpfle-
geeinrichtungen kann beim Landratsamt
Starnberg/Sozialamt angefordert werden.

Tel.: (0 81 51) 148 - 475
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